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Handlungsplan im Verdachtsfall (Kurzversion) 

 
Wenn dir etwas auffällt, ein Kind sich anvertraut oder du einen Verdacht hast: 
 

 
 
Wichtige Grundsätze:  

• Das Wohl des Kindes steht immer an erster Stelle. 

• Jeder Verdacht wird ernst genommen. 

• Niemand handelt allein, immer die Kinderschutzbeauftragten einbeziehen. 

Warnehmen 
& Sichern

• Beobachtungen ernst nehmen

• Kind schützen (z. B. durch räumliche Trennung)

Doku-
mentieren

• alle Informationen sachlich notieren (was, wann, wo, durch wen)

• keine Bewertung vornehmen, nur Fakten

Informieren

• unverzüglich die Kinderschutzbeauftragen des DAFV informieren

• keine Alleingänge

Prüfen & 
Beraten

• Kinderschutzbeauftrage prüfen den Fall

• Fachstellen zur Unterstützung hinzuziehen (z. B. Jugendamt)

Externe 
Meldungen

• bei begründetem Verdacht: Jugendamt informieren

• bei akuter Gefahr: Polizei (110) / Rettungsdienst (112) verständigen

Eltern 
informieren

• Eltern nur dann direkt informieren, wenn das Kindeswohl dadurch nicht gefährdet wird

Nachsorge & 
Begleitung

• Kind unterstützen, Hilfe organisieren

• Vorfall dokumentieren

• Nachbereitung im Team der Bundesjugendleitung


